
Müssen Sie als Arbeitgeber die Entgelttransparenz-
Richtlinie schon jetzt in die Praxis umsetzen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

als Arbeitgeber befinden Sie sich derzeit in einem Rechtsvakuum: Die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie ist 
bereits in Kraft, doch der deutsche Gesetzgeber hat sie bislang nicht in nationales Recht umgesetzt. Vermut-
lich fragen auch Sie sich, ob Sie abwarten können, bis das Umsetzungsgesetz vorliegt, oder ob Sie schon 
aktiv werden müssen. Dabei sollten Sie wissen, dass das Umsetzungsgesetz kommen muss – wenn auch 
verspätet – und dass dann mit kurzen Anwendungs- und Übergangsfristen zu rechnen ist. Deshalb ist eine 
schrittweise Umsetzung der Vorgaben in den nächsten Monaten angeraten. Außerdem sind die Arbeitsge-
richte bereits jetzt angewiesen, das bestehende Recht im Sinne der Richtlinie auszulegen.  

Die neuen Pflichten gehen über reine Transparenz hinaus und betreffen Ihren betrieblichen Alltag an vielen 
Stellen: Sie beginnen bei der Personalsuche, verlangen objektive und dokumentierte Gehaltsstrukturen und 
stärken die Rechte Ihrer Beschäftigten erheblich. Für Sie bedeutet das zwar einen erheblichen bürokratischen 
Mehraufwand. Sie können die Neuerungen aber auch als Chance begreifen, Fairness als Bestandteil Ihrer 
Arbeitgebermarke zu etablieren und damit einen Vorteil bei der Mitarbeitersuche zu erlangen. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite erfahren Sie, welche Pflichten und Risiken auf 
Sie zukommen, welche Rechte Ihre Mitarbeitenden erhalten und wie Sie sich optimal auf die 
neuen Anforderungen der Transparenz-Richtlinie vorbereiten. Bei tiefergehenden Fragen 
wenden Sie sich gern an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


